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Kaule 3 – 15 
51429 Bergisch Gladbach 
Tel.:  02204 – 97915-0 

Fax:  02204 – 97915-29 
E-Mail: info@amg-bensberg.de 

S c h u l f a h r t e n p r o g r a m m  fürs  Schuljahr  2 0 1 8 / 19 

Klassen-, Stufen- und Kursfahrten sowie Austausch- und internationale Begegnungsfahrten sind 

ein bedeutsamer Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit am Albertus-Magnus-

Gymnasium. Sie fördern das soziale Miteinander, die interkulturelle Kompetenz und vertiefen die 

schulischen Profilangebote und Lehrinhalte. 

Verbindliche Grundlage aller im Schulfahrtenprogramm vereinbarten Schulfahrten sind die ge-

setzlichen Regelungen des Schulfahrtenerlass
1
, zuletzt geändert am 26.04.2013, deren Einhal-

tung von den die Fahrt leitenden und begleitenden Lehrpersonen sicher zu stellen sind. Insbe-

sondere sind die im Schulfahrtenkonzept für das betreffende Kalenderjahr von der Schul-

konferenz festgeschriebenen Höchstgrenzen für die Gesamtkosten einzuhalten. Die Erzie-

hungsberechtigten der jeweiligen Stufe/Klasse/Kurs sind in die Planung und Vorbereitung ent-

sprechend den Regelungen des §2, Absatz (4) und (5) des Schulfahrtenerlasses einzubeziehen 

unter Beachtung der Empfehlungen für Lehrkräfte zum Vorgehen bei der Planung einer mehrtä-

gigen Klassen-/Kursfahrt.  

Voraussetzung für die Genehmigung durch die Schulleitung ist zudem, dass die Vergütung der 

Reisekosten für die Lehrkräfte aus den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln (Landesmit-

tel zuzüglich Drittmittel) gesichert ist. Dies wird in der Regel die Inanspruchnahme von für die 

Lehrkräfte angebotenen Freiplätzen erforderlich machen.  

A. Stufen-/Klassen-/Kursfahrten für alle Schülerinnen und Schüler einer Stufe 
 

Stufe Dauer Ziel / Anbindung an Unterricht 
Kostenobergrenze 

Schüler/innen 

Anzahl der 

Fahrtgruppen 

in 2018 

5 
5 Tage 

03/2019 

"klasse Klasse"  
Teambildung neue 5er Klassen; 
soziales Lernen  

200 € 4 

7 
5 – 6 Tage 

07/2019 

Naturerlebnispädagogische 

Klassenfahrten in den 7er 

Klassen des NW-Zweiges 

300 € 
2
 2 

Klassenfahrten der bilingualen 

7er Klassen nach England 
450 € 

2 
2 

8 
8 Tage 

02/2019 

Skikompaktkurs 
(mit Vollpension) 

340 € 
(+ 45 € für evtl. benötigte 
Ausleihe einer kompletten 

Skiausrüstung) 

5 

Q2 
5 – 7 Tage 

10/2018 

LK-Fahrten (Hausschiene) 

thematische Anbindung an LK-
Fach bzw. kulturhistorisch sinn-
volle Ziele 

500 € 
2
 

 
6 

                                            
1
 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/WRL.pdf 

 
2
 Fahrt- und Unterkunftskosten inklusive mind. Halbpensionsverpflegung und allen Nebenkosten 

des gemeinsamen Programms und Kosten für Reiseversicherungen  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/WRL.pdf
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B. Austausch- und Themenfahrten als ergänzende freiwillige Angebote 

(1) Austauschfahrten in Stufe 9:  
 

Zum aktuellen Stand existieren vier aktive Austauschfahrten für Schüler/innen der Stufe 9 

(Finnland, Frankreich, Niederlande, Polen).  Ab dem Schuljahr 2018/19 soll ein zusätzlicher 

Austausch starten mit unserer Erasmus*-Partnerschule in Wien. Die Austausche Türkei und 

USA ruhen zurzeit. Pro Schuljahr sollen zwei bis drei Austauschfahrten für die Schüler/innen 

der Stufe 9 angeboten werden, so dass sich hieraus grundsätzlich ein zweijähriger Turnus 

ergibt.  
 

Zur Reduzierung negativer Auswirkungen auf den regulär stattfindenden Regelunterricht 

wurde folgende Zeitplanung auch für die Folgejahre verbindlich vereinbart werden: 
 

Zeitraum  

zwischen Schuljahresbeginn u. Herbstferien Austausch 1 

vor den Weihnachtsferien   Besuch der Austauschgruppe 2 (und 3?) am AMG  

vor den Osterferien Austausch 2 (und 3 in 2018/19)   

nach den Osterferien Besuch der Austauschgruppe 1 am AMG  

Die Termine sind frühzeitig in Absprache mit der Schulleitung festzulegen (spätestens Ende 

des Vorschuljahres) und sollen in die Jahresplanung der Schule und der Klassenarbeiten 

Sek I übernommen werden. Sollte in Einzelfällen die Kollision mit einem Klassenarbeitster-

min nicht vermeidbar sein, werden den Schüler/innen Nachscheibtermine oder ersatzweise 

andere Formen der Leistungsüberprüfung gewährt.  

Im Schuljahr 2018/19 finden Austausche in Stufe 9 mit den Partnerschulen in Finnland, 

Frankreich und Wien statt. Besuche unserer Schüler/innen in Finnland sind vom 04.09.-

11.09.2018 und in Monistrol (Frankreich) sowie Wien im Frühjahr 2019 geplant.     

(2) Austauschfahrten in EF / O1:  

Aktuell gibt es einen aktiven Austausch für Schüler/innen aus den Französischkursen der 

EF/Q1 mit einer Schule in Pau (Südfrankreich), bei dem im zweijährigen Rhythmus Aus-

tauschbegegnungen geplant sind. Die nächsten finden wieder im Schuljahr 2019/20 statt.  

(3) Gedenkstättenfahrten für interessierte Schüler/innen der St. 9 und EF: 

In 2017 wurde das Angebot der bisherigen Gedenkstättenfahrten um eine Studienfahrt nach 

Warschau und Lublin mit Besuchen in den Gedenkstätten Majdanek und Belzec erweitert. 

Ob dies auch das Ziel fürs Schuljahr 2018/19 sein wird, oder ob im Wechsel wieder die Ge-

denkstätten in Auschwitz/Birkenau und Buchenwald als Ziele gewählt werden, muss noch 

abgeklärt werden. Vorgesehener Termin für die Gedenkstättenfahrt im Schuljahr 2018/19 ist 

die 1. Juliwoche 2019, parallel zu den 7er Klassenfahrten. Voraussetzung für die Schü-

ler/innen ist die Teilnahme an einer mehrmonatigen Vorbereitungs-AG. 

Die jeweiligen Programme und der Kostenrahmen sowie Infos zur Vorbereitung für diese Aus-

tauschprogramme (Hin- und Rückbesuch) und die Gedenkstättenfahrt werden den interessierten 

Schüler/innen und Eltern rechtzeitig vorgestellt.             

Voraussetzung für die Genehmigung und Durchführung dieser fakultativen Angebote sind hinrei-

chende finanzielle Mittel aus dem schulischen Reisekostenetat, ggfls. ergänzt um Drittmittel.   

C. Musikfahrt und weitere individuelle unterrichtliche Kursfahrtenangebote 

Derartige Angebote im Rahmen individueller Förderung oder des Aufsuchens außerschulischer 

Lernorte zur Vertiefung der Lerninhalte sollen weiterhin möglich sein. Voraussetzung ist auch 

hier eine langfristige Planung, hinreichend verfügbare Mittel für die Reisekostenvergütung der 

Lehrkräfte und die Genehmigung durch die Schulleitung.  

Die Musikfahrt 2019 findet (ausnahmsweise nochmals) vom Dienstag, dem 02.04.2019 (Abfahrt 

nach der 6. Std.) bis Freitag, den 05.04.2019 statt. Generell sollen diese Fahrten im Zeitfenster 

von Mittwoch nach der 6. Std. bis einschließlich Samstag stattfinden.  


